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Index

L55008 Baumschutz Landschaftsschutz Naturschutz Vorarlberg

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §59 Abs2;

AVG §68 Abs1;

NatSchG Vlbg 1997 §41 Abs4;

1. AVG § 59 heute

2. AVG § 59 gültig ab 01.01.1999 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 158/1998

3. AVG § 59 gültig von 01.02.1991 bis 31.12.1998

1. AVG § 68 heute

2. AVG § 68 gültig ab 01.01.2014 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 33/2013

3. AVG § 68 gültig von 01.07.1995 bis 31.12.2013 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 471/1995

4. AVG § 68 gültig von 01.02.1991 bis 30.06.1995

Rechtssatz

Die Bestimmung des § 41 Abs. 4 Vlbg NatSchG 1997, auf der im vorliegenden Fall der Wiederherstellungsauftrag

beruhte, schließt ausdrücklich die aufschiebende Wirkung einer Berufung gegen einen solchen Bescheid aus. Die

Vollstreckbarkeit eines solchen Bescheides tritt daher von Gesetzes wegen nicht erst mit der Unanfechtbarkeit des

Bescheides, sondern schon früher, nämlich mit dem Ablauf der im Bescheid enthaltenen Leistungsfrist ein.Die

Bestimmung des Paragraph 41, Absatz 4, Vlbg NatSchG 1997, auf der im vorliegenden Fall der

Wiederherstellungsauftrag beruhte, schließt ausdrücklich die aufschiebende Wirkung einer Berufung gegen einen

solchen Bescheid aus. Die Vollstreckbarkeit eines solchen Bescheides tritt daher von Gesetzes wegen nicht erst mit der

Unanfechtbarkeit des Bescheides, sondern schon früher, nämlich mit dem Ablauf der im Bescheid enthaltenen

Leistungsfrist ein.
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